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Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt 
 

  Version: 1 
      

  erstellt am: 05.10.2018 
   

p        
p 

Abschnitt 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. der Zubereitung und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Handelsname  Pfefferminze   

       p 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von  
denen abgeraten wird 
Verwendungszweck  siehe Sicherheitsdatenblatt 
       p 

1.3. Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt übermittelt  

IMP Innovative Medical Products Ltd. 

Blickensdorferstrasse 4 

CH-6312 Steinhausen 

Tel: +41 41 740 23 03 

Mail: info@imp-steinhausen.ch 
       p 

1.4. Notrufnummer  

Tox Info Suisse  
24-Std.-Notruf 
 +41 (0)44 251 51 51; Kurznummer 145 (Auskünfte auf Deutsch, Französisch und Italienisch) 
www.toxinfo.ch 
       p 
       p 

Abschnitt 7 Handhabung und Lagerung 
Die im Sicherheitsdatenblatt angegebenen Massnahmen erfüllen die Anforderungen für die Schweiz 
betreffend Arbeitnehmerschutz- und Umweltschutzgesetzgebung. 
 p 
       p 
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Abschnitt 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter - Anpassung der MAK-Werte an schweizerische Grenzwerte (SUVA) 
Max. Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Werte) und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (BAT) in der  
Schweiz* 
       p 

MAK 
       

Stoff 
 

[CAS-Nr.] 

MAK-Wert 
 

ml/m 3 (ppm) 

MAK-Wert 
 

mg/m 3 

KZGW 
 

ml/m 3 (ppm) 

KZGW 
 

mg/m 3 

Notationen 
H S OL B P  

C M RF RE SS 

Kritische 
Toxizität 

Messmethoden / 
Bemerkungen 

D-Limonen 
[5989-27-5] 

7 40 14 80 S SSC Leber   

Terpentinöl 
[127-91-3] 

20 112 40 224 H S Blase NIOSH 

Terpentinöl 
[80-56-8] 

20 112 40 224 H S Blase NIOSH 

       
3 

BAT 
Das Produkt enthält keine Stoffe mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Biologischen 
Arbeitsstofftoleranzwerten (BAT-Werte) der Schweiz.  
*Quelle und Abkürzungen: „Aktuelle MAK- und BAT-Werte“ (Suva: https://www.suva.ch/de-CH/material/Richtlinien-
Gesetzestexte/grenzwerte-am-arbeitsplatz-aktuelle-werte/) 
       p 

Abschnitt 13 Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung  

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR 814.610)  

VeVA-Code:        

20 01 13 S Lösungsmittel 

15 01 10 S Verpackungen, die Rückstände von Stoffen oder von Sonderabfällen mit besonders 
gefährlichen Eigenschaften enthalten oder durch Stoffe oder Sonderabfälle mit 
besonders gefährlichen Eigenschaften verunreinigt sind 

Der genaue Code ist verwendungsspezifisch und daher vom Anwender zu ermitteln. Je nach Abfallart ist eine 
Entsorgung als Sonderabfall erforderlich. 
       p 

Abschnitt 15 Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutzspezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder die Zubereitung 
Besondere Umgangsvorschriften (Folgepflichten) der Chemikaliengesetzgebung: 
Keine zusätzlichen Vorschriften. 
       p 

Luftreinhalte-Verordnung (LRV; SR 814.318.142.1) Anhang 1 
Die Vorgaben der Luftreinhalte-Verordnung (LRV; SR 814.318.142.1) Anhang 1 sind einzuhalten. 
       p 

Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV; SR 814.018) 
Enthält 0.050 kg VOC/kg Produkt    

Stoff   Zolltarifnummer 

Etherische Öle, ausgenommen von Zitrusfrüchten: Pfefferminzöl 3301.2400 

                

Die VOC-Abgabe kann unter bestimmten Bedingungen s. VOCV Art. 18 rückerstattet werden. 
       p 

Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten (BAFU Vollzugshilfe I061-0918) 
Klasse A (Wassergefährdung in kleinen Mengen) 
       p 
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Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung StFV; SR 8 14.012) Anhang 1 
Mengenschwelle gemäss StFV in kg: 20’000    

(Quelle: BAFU -Mengenschwellen gemäss Störfallverordnung / Mengenschwellenrechner) 
       p 

Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung (ChemRRV; SR 814.81) 0 

Das Produkt enthält keine zulassungspflichtigen Stoffe nach Anhang 1.17 in Konzentration über 0.1% w/w 
oder über spezifischen Konzentrationsgrenzwerten (falls  < 0.1% w/w). 
    0   p 

Die Zubereitung bzw. die enthaltenen Stoffe unterliegen keinem Verbot und keiner Beschränkung nach den 
Anhängen 1 und 2. 
       p 

Chemikalienverordnung (ChemV; SR 813.11) 0 

Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Anhang 3 in Konzentration über 0.1 
% w/w. 

p        

Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115, Artikel 4 Absatz 4) und Verordnung des WBF  über 
gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2, Artikel 1 lit. f) 
Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser 
Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres 
Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden 
Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, 
dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. Als Jugendliche gelten 
Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr. 
       p 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsname: Pfefferminze
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Etherisches Öl

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant:

Taoasis GmbH
Dahlbrede 3
D-32758 Detmold
Tel.: +49-(0)52 31 - 45989-0

E-Mail der sachkundigen Person: ulrich.boenig@clc-boenig.de

· Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
· 1.4 Notrufnummer: Tel.: +49-(0)52 31 - 45989-0 (8:00 - 17:00 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

· 2.2 Kennzeichnungselemente
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
· Gefahrenpiktogramme

GHS07 GHS09

· Signalwort Achtung

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Cineol (EUCALYPTOL)
Isomenthone
(R)-p-Mentha-1,8-dien (LIMONENE)
beta-Pinen (BETA-PINENES)
alpha-Pinen (ALPHA-PINENES)
l-Carvon (CARVONE)
Linalool

· Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

· Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
· Gefahrenpiktogramme

GHS07 GHS09

· Signalwort Achtung

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Cineol (EUCALYPTOL)
Isomenthone
(R)-p-Mentha-1,8-dien (LIMONENE)
beta-Pinen (BETA-PINENES)
alpha-Pinen (ALPHA-PINENES)
l-Carvon (CARVONE)
Linalool

· Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

· Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

· 2.3 Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT:

Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff bzw. erfüllt nicht die Kriterien für PBT gemäß Anhang XIII der
Verordnung (EG) 1907/2006.

· vPvB:
Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff bzw. erfüllt nicht die Kriterien für vPvB gemäß Anhang XIII der
Verordnung (EG) 1907/2006.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
· Beschreibung: MENTHA PIPERITA OIL, CAS 8006-90-4

· Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9

(-)-Menthol
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

30-<40%

CAS: 14073-97-3
EINECS: 237-926-1

(-)-Menthon
 Acute Tox. 4, H302

20-<30%

(Fortsetzung auf Seite 3)

 DE 



Seite: 3/9

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.10.2017 überarbeitet am: 12.10.2017Versionsnummer 1

Handelsname: Pfefferminze

(Fortsetzung von Seite 2)

45.2.18

CAS: 2216-52-6
EINECS: 218-691-4

D-NeoMenthol
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

5-<10%

CAS: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
Reg.nr.: 01-2119967772-24

Cineol (EUCALYPTOL)
 Flam. Liq. 3, H226
 Skin Sens. 1, H317

5-<10%

CAS: 2623-23-6
EINECS: 220-076-0

L-Menthylacetat
 Aquatic Chronic 2, H411

5-<10%

CAS: 491-07-6
EINECS: 207-727-4

Isomenthone
 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

1-<5%

CAS: 494-90-6
EINECS: 207-795-5

Menthofuran
 Aquatic Chronic 2, H411
 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

1-<5%

CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
Reg.nr.: 01-2119529223-47-

(R)-p-Mentha-1,8-dien (LIMONENE)
 Flam. Liq. 3, H226
 Asp. Tox. 1, H304
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

1-<5%

CAS: 127-91-3
EINECS: 204-872-5

beta-Pinen (BETA-PINENES)
 Flam. Liq. 3, H226
 Asp. Tox. 1, H304
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317

1-<2,5%

CAS: 80-56-8
EINECS: 201-291-9

alpha-Pinen (ALPHA-PINENES)
 Flam. Liq. 3, H226
 Asp. Tox. 1, H304
 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

0,1-<1%

CAS: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5

l-Carvon (CARVONE)
 Skin Sens. 1, H317

0,1-<1%

CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Reg.nr.: 01-2119474016-42

Linalool
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317

<0,25%

· Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
· Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

· Nach Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen.
· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· 5.1 Löschmittel
· Geeignete Löschmittel: CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.
· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser

(Fortsetzung auf Seite 4)
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· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)

· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung:

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

· Weitere Angaben
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Zündquellen fernhalten.
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: An einem kühlen Ort lagern.
· Zusammenlagerungshinweise: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Trocken lagern bei 10 - 25 °C.
Behälter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

· Lagerklasse: 3 (VCI)
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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· 8.1 Zu überwachende Parameter

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (LIMONENE)

AGW Langzeitwert: 28 mg/m³, 5 ml/m³

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

· Atemschutz: Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.
· Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: Filter A
· Handschutz:

Schutzhandschuhe nach EN 374
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

· Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstärke: ≥  0,5 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.
· Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aussehen:

Form: Flüssig
Farbe: Gelblich

· Geruch: Charakteristisch
· Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

· pH-Wert: Nicht bestimmt.

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.

· Flammpunkt: 62°C

· Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.

· Zündtemperatur:

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

· Selbstentzündungstemperatur: Nicht bestimmt.

· Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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· Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.

· Dampfdruck: Nicht bestimmt.

· Dichte bei 20°C: ~ 0,91g/cm³
· Relative Dichte Nicht bestimmt.
· Dampfdichte Nicht bestimmt.
· Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

· Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

· Viskosität:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.

· 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

· 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.2 Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

· 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
· Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

2216-51-5 (-)-Menthol

Oral LD50 3.300 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (Kaninchen)

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (LIMONENE)

Oral LD50 2.000 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 5.000 mg/kg (Kaninchen)

6485-40-1 l-Carvon (CARVONE)

Oral LD50 1.640 mg/kg (Ratte)

78-70-6 Linalool

Oral LD50 2.790 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 5.610 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ LC50/4 h 50.000 mg/l (Ratte)

· Primäre Reizwirkung:
· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.
· Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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· Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

· CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
· Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· 12.1 Toxizität

· Aquatische Toxizität:

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (LIMONENE)

EC50 150 mg/l (Algen) (Desmodesmus subspicatus, OECD 201)

0,36 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

LC50 0,72 mg/l (Fische) (Pimephales promelas, OECD 203)

· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Ökotoxische Wirkungen:
· Bemerkung: Giftig für Fische.
· Weitere ökologische Hinweise:
· Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton.
giftig für Wasserorganismen

· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.
· 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

· Europäisches Abfallverzeichnis

20 01 13* Lösemittel

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe
verunreinigt sind

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
· Empfohlenes Reinigungsmittel: Alkohol
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

· 14.1 UN-Nummer
· ADR, IMDG, IATA UN3082

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG,

N.A.G. (DIPENTEN, L-Menthylacetat)
· IMDG, IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (DIPENTENE, L-menthyl acetate)

· 14.3 Transportgefahrenklassen

· ADR, IMDG, IATA

· Klasse 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
· Gefahrzettel 9 

· 14.4 Verpackungsgruppe
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthält umweltgefährdende Stoffe: (R)-p-
Mentha-1,8-dien (LIMONENE)

· Marine pollutant: Nein

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Achtung: Verschiedene gefährliche Stoffe und

Gegenstände
· Kemler-Zahl: 90
· EMS-Nummer: F-A,S-F

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code Nicht anwendbar.

· Transport/weitere Angaben:

· ADR
· Begrenzte Menge (LQ) 5L
· Beförderungskategorie 3 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L

· UN "Model Regulation": UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF,
FLÜSSIG, N.A.G. (DIPENTEN, L-MENTHYLACETAT),
9, III

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den
Stoff oder das Gemisch

· Nationale Vorschriften:

· Störfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu beachten.

· Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt, da diese für Gemische nicht vorgesehen ist.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Relevante Sätze
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· Datenblatt ausstellender Bereich:
Chemisches Labor & Consulting - Dr. Ulrich Bönig
Simonshöfchen 55, D-42327 Wuppertal
Tel.: +49-(0)202-7387557

· Ansprechpartner: Dr. Ulrich Bönig
· Abkürzungen und Akronyme:

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008
REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.
EC50: effective concentration, 50 percent
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (German chemical industry association)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic (persistent, bioakkumulierend und toxisch)
vPvB: very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulierend)
Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1B
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2
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